
Es bleibt also dabei, dass beide Spielarten der
Gesamtschule – die Integrierte und die Koope-
rative Gesamtschule – aus dem Katalog der

Schulformen gestrichen werden. Weitere Gesamt-
schulen gefährdeten den „Erhalt eines wohnortna-
hen begabungsgerechten differenzierten Schulwe-
sens” und gingen zulasten der Bildungsqualität,
lässt sich dazu der Begründung des Gesetzentwurfs
entnehmen. Für die bestehenden Gesamtschulen
gibt es einen unbefristeten Bestandsschutz. Es wird
ihnen aber eine Weiterentwicklung verwehrt, weil
sie nur „mit ihren derzeitigen Angeboten und Zügig-
keiten” fortgeführt werden dürfen, wobei die Schul-
träger Gesamtschulen zwar einschränken, zusam-
menlegen und aufheben, aber eben nicht erweitern
dürfen. Konsequenterweise werden die durch das
(SPD-) Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwe-
sens vom 25. Juni 2002 geschaffenen Erleichterun-
gen bei der Errichtung von Gesamtschulen wieder
entfallen. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass
der Gesetzentwurf keine Ermächtigung mehr für ein
differenziertes Losverfahren vorsieht, das bei Über-
schreitung der Aufnahmekapazität einer Gesamt-
schule die Aufnahme eines repräsentativen Quer-
schnitts der Schülerschaft erlaubt. 

Nicht überleben wird auch die erst im Sommer
2002 geschaffene Kooperative Haupt- und Real-
schule, mit der Niedersachsen Anschluss an die Ent-
wicklung zur Zweisäuligkeit des Sekundarschulwe-
sens in anderen Bundesländern finden wollte. Die
kleine Schwester der Kooperativen Gesamtschule
gefährde das wohnortnahe Schulangebot selbst-
ständiger Hauptschulen und Realschulen, die in Nie-
dersachsen nach wie vor mehrheitlich vorzufinden
seien, heißt es in der Begründung des Gesetzent-
wurfs.

GESAMTSCHULEN WERDEN AUS
DEM SCHULKATALOG GESTRICHEN

Dass im Landesbesoldungsgesetz die für diese
Schulform bereitgestellten Leitungsämter ein-
schließlich der Didaktischen Leitung entfallen, ist
folgerichtig. Auch für Arbeitszeitregelungen der an
Kooperativen Haupt- und Realschulen tätigen Lehr-
kräfte besteht kein Bedarf mehr. Schließlich wird es
im Personalvertretungsgesetz bei den Stufenvertre-
tungen keine Fachgruppe „Kooperative Haupt- und
Realschule” mehr geben. Die rigide Abkehr von die-
ser Schulform ist deshalb nicht nachvollziehbar, weil
andererseits mit dem Gesetzentwurf die organisato-
rische Zusammenfassung selbstständiger Haupt-
schulen und Realschulen wieder ermöglicht wird. 

Die in Niedersachsen zahlreich vorhandenen
„Haupt- und Realschulen” sind jeweils eine Schule
mit einer Leitung, einem Lehrerkollegium und einer

Personalvertretung. Nicht wieder aufgenommen ist
allerdings die in dem „alten” § 24 eröffnete Mög-
lichkeit, an Haupt- und Realschulen (teilweise) schul-
formübergreifend zu unterrichten. Ein Verbot, schul-
formübergreifenden Unterricht zu erteilen, etwa in
den Fächern Sport und Religion, wird insbesondere
kleineren Schulen schwer zu schaffen machen. 

UNÜBERWINDLICHE
SCHWIERIGKEITEN UND
CHAOTISCHE ZUSTÄNDE

Mit dem von den beiden Koalitionsfraktionen vor-
gelegten Gesetzentwurf wird sich die Abkehr von
den Orientierungsstufen beschleunigen. Es wird
nicht zur Einrichtung von Förderstufen kommen, die
nach den Vorstellungen der SPD die Orientierungs-
stufen ersetzen sollten. Bereits zum Beginn des
Schuljahres 2004/05 sollen die Hauptschulen, Real-
schulen und Gymnasien jeweils 5. Klassen einrich-
ten. Nur „in besonderen Härtefällen” und mit Ge-
nehmigung der Bezirksregierung sollen letztmalig
zum Schuljahr 2004/05 Schülerinnen und Schüler in
den 5. Schuljahrgang einer bestehenden Orientie-
rungsstufe mit der Folge eingeschult werden kön-
nen, dass endgültig zu Beginn der Sommerferien
2006 nach Entlassung des 6. Schuljahrgangs die
letzten Orientierungsstufen ihre Arbeit beenden.
Noch schneller werden diese Schulen aus der nie-
dersächsischen Schullandschaft verschwunden
sein, wenn – was wohl so vorgesehen ist – den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnet
wird, bereits am 1. August 2004 nach der 5. Klasse
der Orientierungsstufe in die 6. Schuljahrgänge der
weiterführenden Schulen durchzustarten. Die
gleichzeitige Einrichtung eines 5. und 6. Schuljahr-
gangs dürfte den Schulträgern, den Schulbehörden
und vor allem den Schulen nahezu unüberwindliche
Schwierigkeiten bereiten und zu chaotischen Zu-
ständen führen.

Die Härtefallklausel wird von den Schulträgern in
Anspruch genommen werden müssen, die nicht bis
zum 1. August 2004 die räumlichen Voraussetzun-
gen für die Unterbringung der 5. Klassen an allen

weiterführenden Schulen schaffen können. Erleich-
tert werden soll ihnen diese Aufgabe dadurch, dass
die Schulen „unter bestimmten Voraussetzungen”
Außenstellen führen können. In der Begründung
des Gesetzentwurfs wird ausdrücklich darauf auf-
merksam gemacht, dass die Schulen vorhandene
Raumkapazitäten der zurzeit bestehenden Orientie-
rungsstufen nutzen können. 

Die Beschleunigung des Tempos bei der Aufhe-
bung der Orientierungsstufen stellt für die Schul-
behörden eine große Herausforderung bei der so-
zialverträglichen Versetzung der an Orientierungs-
stufen tätigen Lehrkräfte an andere Schulen dar. Ob
für den Unterricht in den 5. und 6. Klassen der Gym-
nasien genügend Gymnasiallehrkräfte zur Verfügung
stehen, darf bezweifelt werden. Gering wird der
Spielraum der Schulbehörden bei der amtsange-
messenen Unterbringung des in höherwertigen Le-
benszeitämtern befindlichen Leitungspersonals der
Orientierungsstufen sein. Potenziert würden die
Schwierigkeiten, wenn es tatsächlich zur gleichzeiti-
gen Einrichtung von 5. und 6. Schuljahrgängen kom-
men würde.

WAS PASSIERT MIT DEN
LEHRKRÄFTEN?

Die neuen 5. Schuljahrgänge der weiterführen-
den Schulen werden nach dem Gesetzentwurf voll-
ständig schulformspezifisch konzipiert. Bestimmun-
gen wie in den Schulgesetzen anderer Bundeslän-
der, dass die Schuljahrgänge 5 und 6 eine Gelenk-
funktion beim Übergang von der Grundschule in die
weiterführenden Schulen wahrzunehmen haben
(Nordrhein-Westfalen: Erprobungsstufe; Hamburg:
Beobachtungsstufe) fehlen in dem Gesetzentwurf.
Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass die Rah-
menrichtlinien der verschiedenen Schulformen so
aufeinander abzustimmen sind, dass am Ende des
6. Schuljahrgangs noch ein Wechsel in eine „höhe-
re” Schulform möglich ist.

Dabei soll das „Prinzip der Durchlässigkeit” als
„grundlegendes Kennzeichen des Schulwesens”
ausdrücklich im Schulgesetz verankert und durch
Weiterentwicklung der Versetzungsverordnung zu
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FRÜHES AUS FÜR DIE OS WIRD EIN
PLANERISCHES CHAOS AUSLÖSEN

Es ist gleichsam die „zweite, völlig über-
arbeitete und verbesserte (?) Auflage”
des „Gesetzes zur Verbesserung von Bil-
dungsqualität und zur Sicherung von
Schulstandorten”, das die Fraktionen der
CDU und der FDP gemeinsam in den Land-
tag eingebracht haben. Die Anlehnung an
den Entwurf der CDU vom Dezember letz-
ten Jahres ist deutlich erkennbar; liberale
Akzente sucht man vergebens. Insbeson-
dere in der geplanten Abschaffung der
Gesamtschule hat sich die sonst auf Wett-
bewerb und Vielfalt setzende FDP nicht
durchsetzen mögen. Nach dem Fahrplan
der Gesetzesberatung sollen Anfang Mai
die Verbände und Organisationen an-
gehört und die Ausschussberatungen so
rechtzeitig abgeschlossen werden, dass
der Gesetzentwurf im letzten Landtags-
plenum vor der Sommerpause verab-
schiedet werden kann.
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Erfolgreiche Länder fallen auf durch eine möglichst lange gemeinsame Schulzeit. In Niedersachsen fährt
der Zug jetzt in eine andere Richtung. Die OS als integratives System wird abgeschafft.



einer „Durchlässigkeitsverordnung” konkretisiert
werden. Angesichts der „Eingangsklassen pur” ist
es schwer vorstellbar, im 5. Schuljahrgang eine „be-
sondere Einfädelungsspur” (Begründung) für den
Wechsel von der Hauptschule zur Realschule und
von der Realschule zum Gymnasium zu legen.

Tatsächlich beginnt die Lenkung der Schülerströ-
me bereits in der Grundschulzeit. Am Ende der
4. Klasse soll nämlich die Grundschule eine Empfeh-
lung über die für ihre Schülerinnen und Schüler ge-
eignete Schulform abgeben. Der Elternwille bei der
Wahl der weiterführenden Schule soll zwar frei sein,
aber wer ohne entsprechende Empfehlung die Real-
schule oder das Gymnasium besucht und nicht in
die 6. Klasse versetzt wird, soll dann bereits an die
Schule einer anderen („geeigneten”) Schulform
überwiesen werden können. Vom Ende des freien
Elternwillens schon im 5. Schuljahrgang war im De-
zember-Entwurf der CDU noch keine Rede.

LENKUNG DER SCHÜLERSTRÖME
SCHON IN DER GRUNDSCHULE

Die Abschulungsregelung ist von den Koali-
tionsfraktionen sicher auch im Zusammenhang mit
der Absicht gesehen worden, das Abitur bereits
nach zwölf Schuljahren zu vergeben. Das soll aller-
dings nur für das Gymnasium und gegebenenfalls
für die Kooperative Gesamtschule gelten. Schülerin-
nen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen
und der Realschulen mit erweitertem Sekundarab-
schluss I werden 13 Jahre zur Schule gehen müs-
sen, um dieses Ziel zu erreichen. Für die schriftliche
Abiturprüfung sollen übrigens künftig landesweit
einheitliche Aufgaben gestellt werden.

Die weiterführenden Schulformen sollen nach
dem Willen von CDU und FDP schärfer profiliert
werden. So soll die Hauptschule eine „allgemeine
Grundbildung”, die Realschule eine „erweiterte All-
gemeinbildung” und das Gymnasium eine „breite
und vertiefte Allgemeinbildung” vermitteln. Nicht
nachvollziehbar ist, warum die Hauptschule eng mit
der Berufsschule zusammenarbeiten soll, nicht aber
die Realschule, warum nur an der Hauptschule „Ar-
beitshaltungen” und nur am Gymnasium „selbst-
ständiges Lernen” gestärkt werden sollen.

Der Gesetzentwurf unternimmt den Versuch, ei-
ne Art Unterrichtsgarantie festzuschreiben. Eine
„gesicherte Unterrichtsversorgung” soll nämlich je-
der Schülerin und jedem Schüler die Chance der
besten individuellen Förderung bieten. In den Aus-
schussberatungen wird zu klären sein, ob ein sol-
cher Programmsatz eine hinreichende Verpflichtung
der Landesregierung darstellt, es an keiner öffentli-
chen Schule zu Unterrichtsausfällen kommen zu las-
sen. 

Nicht erkennbar ist, warum der Gesetzentwurf
für den Sekundarbereich I darauf verzichtet, eine ge-

setzliche Grundla-
ge für die in der
Koalitionsvereinba-
rung enthaltene
Ankündigung,
„Abschlussprüfun-
gen am Ende des
jeweiligen Bil-
dungsganges mit
landesweit einheit-
lichen Aufgaben-
stellungen in den
Kernfächern” zu
schaffen. 

Ohne nähere Be-
gründung (Rück-
kehr zur „bewähr-
ten” Regelung)
bleibt die neuerli-
che Verpflichtung
der Schulträger, für
die Schulen des Se-

kundarbereichs I einen Schulbezirk festzulegen. Soll-
te diese Regelung Gesetzeskraft erhalten, ist bereits
jetzt abzusehen, dass sie von zahlreichen Schulträ-
gern ignoriert werden wird. Beispielsweise wird sich
die Landeshauptstadt auch durch die Neuauflage
nicht verpflichtet sehen, für ihre Gymnasien Schul-
bezirke festzulegen. 

SCHULLEITUNG WIRD GESTÄRKT
An die Stelle der Kann-Vorschrift soll die Verpflich-

tung der Schulleiterinnen und Schulleiter treten, die
an ihrer Schule tätigen Lehrkräfte im Unterricht zu
besuchen und sie zu beraten. Diese Aufgabe war
bereits in der von 1980 bis 1993 geltenden Fassung
des Schulgesetzes enthalten. Als neue Aufgabe
kommt hinzu, „die Verantwortung für die Qualitäts-
sicherung und -entwicklung der Schule” zu tragen.
Darüber hinaus sollen die Schulleiterinnen und
Schulleiter den Vorsitz nicht nur in der Gesamtkonfe-
renz, sondern auch in den Zeugniskonferenzen
führen. Das wird insbesondere an den großen Schu-
len des Landes zu einer erheblichen Verlängerung
des Konferenzgeschehens führen, weil dann Paral-
lelkonferenzen nicht mehr möglich sind. Wenn es
wirklich notwendig sein sollte, die „Rechtssicher-
heit bei Konferenzen zu erhöhen” (Begründung),
hätte eine Kann-Regelung für die Übernahme des
Vorsitzes in den Zeugniskonferenzen ausgereicht.
Für Schulen mit kollegialer Schulleitung hätte es
sich angeboten, eine Vertretung durch ein Mitglied
der kollegialen Schulleitung vorzusehen. 

ÄNDERUNGEN BEI DEN
ORDNUNGSMASSNAHMEN

Neu wird sein, dass in den Klassenkonferenzen
zur Festsetzung einer Ordnungsmaßnahme nur
noch diejenigen Mitglieder stimmberechtigt sind,
die die betroffene Schülerin oder den betroffenen
Schüler planmäßig unterrichten. Dadurch verlieren
auch die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und
der Schülerinnen und Schüler in solchen Klassen-
konferenzen ihr Stimmrecht. Bislang bestand Kon-
sens darüber, dass wegen der Nachhaltigkeit des
mit einer Ordnungsmaßnahme verbundenen Ein-
griffs in das Gefüge einer Klasse alle Mitglieder der
Klassenkonferenz Stimmrecht haben sollten. Nega-
tive Auswirkungen dieser seit vielen Jahren prakti-
zierten Regelung sind nicht bekannt geworden. Bei
den Ordnungsmaßnahmen selbst wird die „Andro-
hung” aus dem Katalog der Maßnahmen gestri-
chen. Die „Androhung” soll aber der entsprechen-
den Ordnungsmaßnahme vorausgehen; sie hat da-
mit den Charakter eines Erziehungsmittels und stellt
keinen durch Widerspruch und Klage mehr anfecht-
baren Verwaltungsakt dar. 

Hingewiesen werden soll noch darauf, dass die
durch das „Gesetz zur Weiterentwicklung des

Schulwesens” vom 25. Juni 2002 geschaffene
Eingangsstufe an der Grundschule ebenso erhal-
ten bleibt wie die verpflichtende Sprachförderung
vor der Einschulung. Erhalten bleibt auch die Mög-
lichkeit für die Schulträger, Gymnasien nur für die
Schuljahrgänge 5 bis 10 zu führen. Anders als im
Gesetz vom Sommer 2002 soll es aber nicht nur ei-
nen befristeten, sondern einen unbefristeten Fort-
bestand Voller Halbtagsschulen geben. Die Ankün-
digung in der Koalitionsvereinbarung, die neue Lan-
desregierung wolle im Rahmen des staatlichen Bil-
dungsauftrages und der grundgesetzlich veranker-
ten Verantwortung des Staates für das gesamte
Schulwesen die „eigenverantwortliche Schule”
fördern, findet insoweit ihren Niederschlag in dem
Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, als nun-
mehr die Schulen in Planung, Durchführung und
Auswertung des Unterrichts, in der Erziehung, in
ihrer Organisation und Verwaltung nicht mehr
„selbstständig”, sondern „eigenverantwortlich”
sein sollen.

Wiederbelebt wird die durch das Gesetz vom
25. Juni 2002 gestrichene Möglichkeit für Real-
schulen und Gymnasien, Schülerinnen und Schüler
mit „falscher” Empfehlung der (übergangsweise
fortbestehenden) Orientierungsstufen, die nicht in
den 8. Schuljahrgang versetzt werden, an eine an-
dere Schulform zu überweisen. Damit wird mit der
Verabschiedung des Gesetzentwurfs die kuriose
Rechtslage eintreten, dass nur am Ende des lau-
fenden Schuljahres von den Klassenkonferenzen
solche Überweisungen nicht beschlossen werden
können. DIETER GALAS

Auf klare Ablehnung stößt der von Union
und FDP vorgestellte Schulgesetzentwurf
beim Deutschen Gewerkschaftsbund und

der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Niedersachsen. Kritik üben die Gewerkschafts-
vertreter vor allem an der geplanten Trennung
der Kinder nach Klasse Vier. „Schulische Selek-
tion verschärft soziale Ungleichheiten. Die
Chancengleichheit wird bei dieser Schulreform
auf der Strecke bleiben,” sagte Helga Papen-
dick-Apel, Abteilungsleiterin Bildung beim DGB.
„Der Gesetzentwurf von CDU und FDP wider-
spricht allen pädagogischen Grundsätzen und
Erfahrungen der PISA-Siegerländer.”

„Wer Hürden im Bildungssystem verstärkt
und neue Gesamtschulen untersagt, bietet kei-
ne zukunftsweisenden Visionen, sondern pro-
biert die Rolle rückwärts. Im europäischen Ver-
gleich wird sich unser Bundesland damit noch
stärker isolieren,” kritisiert der niedersächsi-
sche GEW-Vorsitzende Torsten Post. FDP und
Union müssten daher mit dem Widerstand der
Gewerkschaften rechnen.

Als Mogelpackung bezeichnen GEW und
DGB auch den von CDU und Freien Demokra-
ten vorgesehenen freien Elternwillen nach Klas-
se Vier, denn ausschlaggebend für weitere
Schullaufbahn sei letztlich die Entscheidung der
Klassenkonferenz nach der fünften Klasse. Es
sei vorauszusehen, dass viele Eltern versuchen
würden, ihre Kinder auf weiterführende Schulen
zu schicken. Nach der fünften Klasse seien
dann Frust und psychische Belastungen vorpro-
grammiert bei denjenigen Schülerinnen und
Schülern, die auf ein Veto der Klassenkonferenz
hin zurückgestuft würden.

DGB und GEW kritisieren
Schulgesetzentwurf

WIDERSTAND
ANGEKÜNDIGT
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